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Art un mit seiner a  e aber, wI1e der ert miıt CC sagt v DEr
Stoß nebenan ırd die ron ausgleichen.‘‘

Mıiıt der sSscharien un verlässigen des Philologen hat hier 1U
unNnseTe Erkenntnis vorgetrieben auftf einem Gebiet, das nach Lage der Quellen
spröd ist, der Geschichte der althochdeutschen Literatur un der
irühbayerischen Kulturgeschichte.

brogans ist das VOIN Verfasser getaufte ‚„„‚Keronische W örterbuch‘‘,
das mit Unrecht dem literarischen Sündenbock VOoN ST Gallen, dem OnNC
Kero, zugeschrieben wurde. Hat iNnan diesen Irrtum auch längst erkannt,

WäaTlT die Herkunft und Entstehung des OSSars doch noch StTar. 1im
Dunkeln ach eingehender Untersuchung der Hss SUC nach dem
rchetyp vorzudringen, der ih SC  1e  ich AUSs philologischen, paläographi-
schen und geschichtlichen Gründen nach reising ESs ist hier
möglıch, die Miıllionen Millimeterschrittchen VIN]) dieser ungemeın g_

Untersuchung aufzuzeigen. Als wertvolle Endergebnisse se1 L1UT
genannt die Entstehung des W örterbuchs in der Freisinger Domschreib-
schule ZUr eıit Arbeos, der selbst mit seiner er mitarbeitete I)a die
lateinısche Vorlage des Öörterbuchs nach talıen un das Langobardenreich
weist, sSte der langobardische Einfiuß in reising und Del e0 auber
Zweifel I9  amı 154) die alte Meinung hin, daß das Schrifttum

Pippins Zeiten in Bailern dem fränkischen Westen und seiner Kirche
Versuc auch das Hildebrandsliıedden rsprung verdanken

der langobardisch-bayerischen eimat zuzuweisen.
ben in der DE, als mir dieses neben den Untersuchungen eyerles

über die LEex Baiuvariorum vielleicht aufschlußreichste Werk ZUrr Ge-
schıiıchte des frühmittelalterlichen Bayerns Händen kam, wurde mir
der FEinfluß des Langobardenreiches auft BLEH VOoON anderer e1ite her
wieder besonders klar enn nN1IC Dbloß die auffallenden Zusammenhänge
der Hosi-Andechser mit den Langobarden weisen auf Italıen, ecsS ist VOT
em das nunmehr den Staiffelsee festgelegte Bistum Neuburg, als
der rennerstraße gelegen, das nach dem en weIls denn sowohl Lage
wıe Patroziniumsverhältnisse und Nn1IC zuletzt das gänzliche Übergehen
be1l der bayerischen Bistumsorganisation VON 739 kennzeichnen Neuburg,
das den en Hosigau umfaßt, als vorbonifazianisch römisches Bistum,
ähnlich ugsburg und en

unchen auerreiß
Verne(dt, P E spiritualite medievale (Bibliotheque catholique des

SCIENCES religieuses.) ou Gay, Parıs, 216
Die Stoffeinteilung bel einer Geschichte der mittelalterlichen DIr-

tualıtät begegnet amhaften Schwierigkeiten. eis zeigt sıch, ob iNan
Hun chronologisch vorgeht oder nach Nationalitäten, Kreisen oder ehr-
meinungen einzuteilen bemüht ISE; die Gefahr einer Überschneidung der
robleme Die günstigste Einteilung, w1ıe auch S1e gewählt hat, geschieht
doch wohl Hrec die Grupplerung in Welt- un Ordensgeistliche, VOoON denen
die ersteren sich wieder nach Nationen, die letzteren nach ihren Regeln
gliedern lassen. Im Hochmittelalter ist fast das n eistesleben bene-
diktinisch beeinflußt. Der e1s Benedikts VOonN Aniane, nNnselIms un der
Klunilazenser bte prägt der Zeit den Stempel auf Im Jahrhunder
verlieren die schwarzen Öönche hre überragende ellung die kReform-
orden, VOT em den unter Bernhards Führung chnell emporblühenden
Zisterzienserorden Seine Bedeutung und die seiner ersten Gemeinden für
die Gedankenwe der Zeit äßt sich kaum überragend darstellen
nter den Gefolgsleuten des großen es VON Clairvaux, die auch literarisch
ihr Säkulum beeinflussen suchten, se1l ergänzend auf den ersten Abt vVon
Ebrach, Adam, hingewlesen VON dessen aszetischem Schrifttum sich nach
der Überlieferung seines Hauses ein seit einem Jahrhundert N1IC mehr auf
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seine el hın untersuchtes uc in einem eute in ürzburg lıegenden
eX erhalten hat (CT Weigand, Geschichte der el Ebrach 1834,

126.) Vernets anregen geschriebenes uch hat alle Vorzüge einer knapp
gehaltenen Darstellung.

München V. Pölnitz
Zedinek, W.;, B., Die rechtliche ellung der Öösterlichen

Kirchen, insbesondere Pfarreikirchen, in den ehemaligen 10zesen
alzburg und Passau un hre Entwicklung bis ZU Ausgang des ittel-
alters Passau 1929, 220
Die schwere Belastung einzelner Klöster in Iinanzieller, persönlicher und

disziplinärer 1NS1IC Uurc ine übergroße Anzahl VON Pfarreien hat in
einzelnen en un Ordenskongregationen in eizter Zeıt selbst iıne Be-
WERLUNg ausgelöst, die auf Hingabe dieser Pfarreien ahzielt €1 begegnet
s1e einer ebensolchen Bestrebung VO  — Ochster kirc  icher e1ite O0m1 ist
auch die rage, wIe die en en vielen Pfarreien kamen und weilche
rechtliche ellung diese wiederum besaßen, AdUus einer historischen ine ak-
tuelle geworden. ZS8 sorgfältige, auf weitausgedehnter uellenkenntnis
asıerte Arbeit beschränkt sıch auf ine Untersuchung des es1itzes der
Augustiner und Prämonstratenserchorherren SOWwIle der Benediktiner un
Zisterzienser in den ebleten der en Diözesen alzburg un Passau.
Sie bietet insofern viel Neues, als Ss1e über ahrmunds Untersuchungen des
geistlichen Patronats un der Inkorporation sowohl zeitlich bIs auf die
Neuzeit hinausgeht und UuTre die seitherige Veröffentlichung
Quellen WIe ine fortgeschrittene Fachliteratur, umfassende un gesicherte
Ergebnisse zeiıtigen konnte Als Quelle des klösterlıiıchen Eigenbesitzes CI-
cheıint in erster Liniıe dıe Landschenkung, daneben Tausch Die ründung
VON Kırchen geschieht teilweise auf Tun einer Auflage, dann aber AUS
der Verpflichtung des Grundherrn heraus für seine Untertanen auch in
geistlicher 1NS1C SOTSECN müssen. Beachtenswert ist C5, WIeEe schwer
einzelne Konvente Schon früh der ast der Inkorporation trugen, die
ihnen dıe ellung der Pfarrgeistlichkeit ZU!T Pflicht machte, daß S1e sich

uchten
ihr teilweise schon firün Uure Präsentation VON Weltpriestern entziehen

DE Darstellung gibt für die Lösung des heute dringlichen
roblems wertvolle historische Grundlagen ohne die Schwierigkeiten
verkennen, die dieser Degegnen werden.

München Pölnıtz

Wo  aupter, E OCNH- und Niedergericht in der mittelalterlichen
Gerichtsverfassung Bayerns. (Deutschrechtliche eiträge AXITL, 2
Heidelberg, Wiınter 1929, 199
Man ist rbeıten mit weitverzweigter Literaturkenntnis ohl gewöhnt,

aber ine Studie VON ausgebreitetem gründlichem Wissen auch auf dem
noch wenig gepflegten Gebiet monastischer echtsgeschichte, wıe Ss1e
in seiner Untersuchung über das och- und Niedergericht 1Im mittelalter-
liıchen Bayern vorlegt, gehört NIC vYA3E Alltäglichen. Was über die FT
wicklung der Gerichtsbarkeit in bayerischen Ostern mitteilt, äßt siıch
ın zusammenfTfassen, daß diesen Instituten die emühungen das
Blutgericht Urc die kräftig ansetzende Entwicklung /ABaG Landeshoheit
unter den ittelsbachern verdarben. Auf der Basıs der Hofmarksgerichts-
barkeit wurden die Gerichtsverhältnisse der Klöster nivelliert Innerhalb der
Gesamt/jurisdiktion sStan dem Vogt die m1  ere Gerichtsbarkeit, das och-
gericht als Sühnegerich Z während der Klosterrichter dem Niedergericht
vorstan Die Hochgerichtsbarkeit VOIN St mmeram rklärt sıch aus
seiner innigen Verbundenhe1i mit dem Bistum Regensburg. Daß auch
andere onvente schon früh ausgedehnte Rechte zugestanden erhalten
hätten, bestreıtet gegenüber Rockinger. Für cheyern hat Hanser


